
BEITRÄGE UND INFORMATIONEN 

 

Bernd Rolf 
Völkerbund oder Weltrepublik? 

Kants Schrift  
„Zum ewigen Frieden“ 

________ ____________

1.  Einführende Bemerkungen 

p
Denken Orientierung im Bereich poli

den kann, lä
’

5 
p
a
on
s 
r
n

da
 
r

s 
te
ir
n
de
 e
 s
d
d
a

ls 
die UN

 

rif
wieder das Interesse der Philosoph

r

___________ _____ 

steht, ausdrücklich auf Kant berufen.

Neuerdings hat die Friedenssch

Für die Frage, wie durch philoso hisches 
tischen 
ßt sich 
 als ein 
veröf-
pe von 
ng von 
kreten 
sucht. 

 reinen 
eu be-
rin mit 

Handelns gewonnen wer
Kants Entwurf ‘Zum ewigen Frieden
Musterbeispiel anführen. Die 179
fentlichte Schrift gehört zu einer Gru
Werken, in denen Kant den Überg
der Transzendentalphilosophie zu k
Fragen des menschlichen Dasein
Nachdem er 1781 mit der ‘Kritik de
Vernunft’ das theoretische Wissen 
gründet hatte, beschäftigt er sich 
der Frage, wie das Wissen praktisch
kann.

werden 
iedens-
hinaus, 
l ‘Mo-
d nach 

1 Praxis - wie Kant sie in der F
schrift versteht - geht weit über da
was man üblicherweise unter die Ti
ral’ und ‘Recht’ bringt: gesucht w
der Wirksamkeit menschlicher Ver
der Sphäre öffentlichen Handelns, 
tik. Und daher hat wohl auch kaum
dere philosophische Schrift in einem
Maße öffentliche Beachtung gefun
politische Wirkungen gezeitigt wie 
wurf „Zum ewigen Frieden“. Bek
hat sich der Genfer Völkerbund, a
Nachfolgeorganisation sich 

unft in 
r Poli-
ine an-
olchen 

en und 
er Ent-
nntlich 
dessen 
O ver-

t auch 
en auf 
em Er-sich gezogen: Ca. 200 Jahre nach ih

                                                           
1 Das wird auch im Untertitel „Ein philo

Entwurf“ deutlich. „Entwurf“ hat im K
Wortgebrauch weder die Bedeutung vo
beit“ oder „Skizze“, denen noch eine A
folgen könnte, noch die Bedeutung von 
„Programm“, sondern meint „das Erdenken ei

so
a

n 
u

„Pl
ner 

möglichen Wirklichkeit aus praktischen Prinzipien 
a priori“. Der Untertitel ist also mit dem Anspruch 
verbunden, daß hier ein Weg zum Frieden verständ-
lich gemacht wird, den die Vernunft selbst nach ih-
rem Entwurf hervorbringt.  

scheinen haben sich u.a. Otfried Höffe, Vol-
ker Gerhardt, Wolfgang Kersting, Reinhard 
Brandt und Jürgen Habermas dazu geäußert. 

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum 
ensidee referieren 

t in den Richtli-
i einer Befragung 

chberatern und 
vision der Richt-

e II wurde m. E. 
ng von Fragen 

 Supranationalität 
Praktische Philo-
d 10 der Sekun-

hr 1997/98 an er-
icht um die The-
ösung’ und ‘Welt-

 Ihnen im folgenden die Grund-
rift darlegen, Ih-
r den Stand der 

und aufzeigen, 
densidee in der 

innimmt. 

eden“  weist nach 
auf eine „satiri-
hild eines hollän-
orauf ein Kirch-
se Inschrift wur-
ibniz (in seiner 
Juris Gentium 
 auf dem Schild 
haulich machen, 
inen Gästen als 

lich bei ihm noch 
s zur allerletzten 

dieses Bild auf-
  von vornherein 
 seinem Entwurf 

en Völkern nicht 
ich zu einem Friedensbund 

er ewige Friede 
edhof der Men-
00) 

Um Kants Friedensidee richtig einschätzen 
zu können, muß man sich klar machen, daß 
Kant nicht immer schon ein überzeugter 

phischer 
ntischen 

Der Titel „Zum ewigen Fri
Kants eigener Erklärung 
sche“ Inschrift auf dem Sc
dischen Gasthauses hin, „w
hof gemalt war“. (195). Die
de zum ersten Mal von Le
Einleitung zum Codex 
Diplomaticus) erwähnt. Der
gemalte Friedhof soll ansc
was der witzige Wirt se
Carpe diem nahelegt: näm
einmal einzukehren, bevor e
Ruhe geht. Indem Kant 
nimmt, führt er dem Leser
warnend die Alternative zu
in vor Augen: Wenn es d
gelingen sollte, s

„Vorar-
sführung 
an“ oder 

zu vereinigen, dann wird d
„nur auf dem großen Fri
schengattung stattfinden“. (2

ich hier über Kants Fried
möchte: Das Thema komm
nien bisher nicht vor! Be
von Fachdezernenten, Fa
Fachleitern anläßlich der Re
linien für die Sekundarstuf
zu recht die Berücksichtigu
des Völkerrechts und der
angemahnt. Und das Fach „
sophie“ für die Klassen 9 un
darstufe I, das vom Schulja
probt werden soll, wird n
men ‘gewaltfreie Konfliktl
frieden’ herumkommen.  

Ich möchte
gedanken der Friedenssch
nen einen Überblick übe
Kant-Interpretation geben 
welche Stellung Kants Frie
gegenwärtigen Diskussion e



16 

PHILOSOPHIEUNTERRICHT IN NW 30 (1997) 

Kriegsgegner war. 1784 ließ er in der ‘Idee 
zu einer allgemeinen Geschichte in weltbür-
gerlicher Absicht’ eine außerordentliche 
Wertschätzung der historischen Leistung des 
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mulieren, so kehrt er nun die Richtu
alles Erreichte in Gefah

ich also historisch überle
Vorteile, die früher mit ihm verbunden wa-
                                                          

Krieges erkennen: Zwar sei es nicht
nen, daß daraus „viele Übel ents
aber letztlich seien „alle Cultur und
sowie die „gesellschaftliche O
„Früchte der Ungeselligkeit“. Auc
und politische Freiheit seien nicht 
fang an gegeben, sondern verdankte
dem „Antagonismus“ der gesellscha
Kräfte.

u leug-
ingen“; 

lus ein pazifistischer Paulus gewor
war passiert? Eine konkretes politis
eignis hatte Kant dazu gebracht, s
über den Krieg zu ändern: Gemein
Krieg, in den das revolutionäre Fr
durch die feudalen Mächte Europa
land, Österreich und Preußen - gez
wurde. Die Französische Revolutio
für Kant einen Wendepunkt in der G
te dar. Obwohl er die Hinrichtung 
nigs und die nachfolgenden Exze
Gewalt scharf verurteilte, war er ein
terter Parteigänger der Revolution, 
sie ein weltpolitisches Faktum der 
schaffte. Der Krieg der europäisch
dalmächte gegen die junge Repub
für ihn eine Bedrohung dieses Ver
tums dar. Damit war ein Wende
reicht: der Punkt, an dem sich die 
Dynamik des Krieges verliert und i
rung übergeht. Das Recht, dessen 
lung bislang vom Krieg vorangetrieb
de, ist nunmehr so weit entwickelt,
künftigen Kriegen nur noch Schad
men kann. Konnte der Krieg bisla
die Entwicklung zu Recht und Fre

Kunst“ 
dnung“ 
 Recht 
on An-
n sich 
tlichen 
 Kritik 
 sofern 
Rechte 
ch“.3 

n Sau-
n. Was 
hes Er-

2 Noch 1790 legte Kant in d
der Urteilskraft dar, der Krieg habe
er unter Achtung der bürgerlichen
geführt werde, „etwas Erhabenes an

Fünf Jahre später ist aus dem militan

 Urteil 
ist der 
kreich 
- Eng-
ungen 

 stellte 
schich-
es Kö-
se der 
begeis-
sofern 

ernunft 
n Feu-
 stellte 
nftfak-
nkt er-
lturelle 
Zerstö-
twick-
n wur-
ß es in 
n neh-
g noch 
eit sti-
ng um 
r. Der 
bt. Die 

und bringt 
Krieg hat s

 
2 Vgl. Idee 8, 20, 22 
3 KdU § 28; 5, 263 

ren, müssen nun unter den Bedingungen des 
Friedens gesichert werden. 

Der konkrete Anlaß für Kants Friedens-
schrift war der Basler Friede, der am 5. Ap-

handlungen zwi-
reich und Preußen geschlossen 

ensvertrag schied 
tionären Koalition 

 aus und erkann-
en Republik völ-
st schreibt zwar 
nis der Anlaß zu 
er hat jedoch in 

h geäußert, Preu-
Angelegenheiten 

nd soll sich innig 
dieser Wunsch in 

r Form des Werkes ist zu sagen, daß sie in 
m Inhalt korres-

Überlegungen die 
ages gegeben. In 
tragswerken des 
ar es üblich, daß 

svertrag ein 
ging, in dem sich 
ngungen für die 
standes und für 
endgültigen Frie-

 vereinigt beide 
gswerk: Dem 

chen die 6 
densschrift, dem 
finitivartikel mit 

den Zusätzen und Anhängen, die von Ge-
des Friedens han-

nkreten Friedens-
ant damit jedoch 

n Krieg in einen 
en, sondern den 
ieden überhaupt. 
ant also zum An-
ämlich einen ewi-

 zu denken, und die Form des 
völkerrechtlichen Vertrages wurde ihm zur 
Metapher für einen philosophischen Ent-
wurf, der die Legitimationsgrundlage für je-
den Friedensvertrag bildet. 

ril 1795 nach langen Ver
schen Frank
wurde. Durch diesen Fried
Preußen aus der antirevolu
mit Österreich und England
te die Souveranität der jung
kerrechtlich an. Kant selb
nirgends, daß dieses Ereig
seiner Friedensschrift war; 
Gesprächen oft den Wunsc
ßen möge sich nicht in die 
Frankreichs einmischen, u
darüber gefreut haben, als 
Erfüllung ging. 

Zu
einzigartiger Weise mit de
pondiert: Kant hat seinen 
Form eines Friedensvertr
den völkerrechtlichen Ver
17. und 18. Jahrhunderts w
dem definitiven Frieden
„Präliminarvertrag“ voraus
die Parteien über die Bedi
Beendigung des Kriegszu
den Abschluß des späteren 
densvertrages einigten. Kant
Verträge in einem Vertra
Präliminarvertrag entspre
Präliminarartikel der Frie
Definitivvertrag die 3 De

fährdungen und Garantien 
deln. 

Im Unterschied zu den ko
verträgen seiner Zeit will K
nicht nur einen bestimmte
Frieden auf Zeit überführ
Krieg überhaupt in den Fr
Der Basler Friede wurde K
laß, einen ganz anderen, n
gen Frieden



17 

BEITRÄGE UND INFORMATIONEN 

 
Ich möchte nun einen kurzen Überblick über 
die Präliminarartikel geben - sie bereiten 
dem Leser kaum Schwierigkeiten - und mich 
dann etwas ausführlicher mit der Inte

. 

ln nenn
 des ewigen Fr
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deutlich machen, daß der Wille zum F
nn wirk-
b

                                                          

rpreta-

t Kant 
iedens. 

Stoffs zu einem künftigen Kriege 
worden.“5 
Ein Friede, auf den wieder ein Krie
ist lediglich ein Waffenstillstand, e
schub der Feindseligkeiten“; Fr
strengen Sinne bedeutet „das End
Hostilitäten“, aller Feindseligkeiten, 
der Ausdruck „ewiger Friede“ eigen
Pleonasmus ist. Wenn Kant das
„ewig“ dennoch verwendet, will 

tion der Definitivartikel beschäftigen

2. Der Präliminarvertrag 

In den sechs Präliminarartike
die Vorbedingungen
Systematisch gesehe negati-

s Frie-
n wer-

ven Teil von Kants Philosophie d
dens: es geht um das, was unterlass
den müßte, damit der Friede auf la
kein Kirchhofsfriede sein soll.  

Die Präliminarartikel  sind nicht au

e Sicht 

nalyti-
insprü-
chende 
ier kei-
 nach-
en von 
rtikeln 

s stric-
ze, bei 
agegen 
esetze. 

ich sie 

schem Wege hergeleitet; sie stellen
che der Vernunft gegen die vorhe
politische Praxis dar. Daher gibt es 
ne Systematik, sondern lediglich e
trägliche Gruppierung nach zwei T
Verbotsgesetzen. Bei den Prälimina
1, 5 und 6 handelt es sich um „leg
tae“, d.h. um strenge Verbotsgese
den Präliminarartikeln 2, 3 und 4 
um „leges latae“4, um weite Verbots
Nach dieser Gruppierung möchte 
kurz erläutern. 

(1) Der 1. Präliminarartikel lautet
kein Friedensschluß für einen solc
ten, der mit einem geheimen Vorbe

Es soll 
en gel-
alt des 
emacht 

 folgt, 
 „Auf-
de im 
e aller 
eshalb 
ich ein 
ttribut 

 damit 
rieden 

absolut und unbedingt sein muß, we
lich Friede herrschen soll. Es darf e en kei-

 
4 Zum ewigen Frieden. Kant: Werke in zehn Bänden. 

Hg. v. W. Weischedel. Darmstadt 1983. Bd. 9. S. 
201 

5 Ebd., 196 

ne „geheimen Vorbehalt(e)“ geben, aus dem 
künftig wiederum Streitigkeiten erwachsen 
könnten. Mit einem Friedensvertrag sollen 
alle alten Rechtsansprüche erledigt sein. Der 

n Charakter; mit 
weier Völker ei-

el fordert Kant: 
e Verfassung und 

egierung eines anderen Staates gewalttätig 

an bestehen, daß 
in Gedanken an 
 Koalitionskrieg 
 aber nicht heißt, 
heitsverbot“ wä-

eit Bodin formu-
 Pufendorf und 

 konsolidierte 
er Staaten auf. - 

rinzip ist inzwi-
inzip des Völker-

ten wäre, daß es 
Form von Einmi-
en „gewalttätige“ 
gegen Kritik. Es 
ung, sondern der 

Duldung. 

el heißt es: Kein 
ge mit einem an-
en erlauben, wel-

auen im künfti-
 ...“.8 

eligkeiten sind 
„Meuchelmord, 

er Kapitulation, 
t formuliert hier 

ert, daß auch im 
ch ein Rückfall in 
noch elementare 
ieses Recht im 
imum an Verläß-

lichkeit und Berechenbarkeit zu sichern, das 
menleben der Völ-

vermieden werden kann, soll er wenigstens 
                                                          

Friede hat deshalb epochale
ihm beginnt im Verhältnis z
ne neue Zeit. 

(2) Im 5. Präliminarartik
„Kein Staat soll sich in di
R
einmischen.“6  
Es kann kein Zweifel dar
dieses Interventionsverbot 
Frankreich und den ersten
formuliert worden ist - was
daß es ein bloßes „Gelegen
re. Kant greift damit die s
lierte und von Grotius,
Thomasius völkerrechtlich
Lehre von der Souveranität d
Dieses Nichteinmischungsp
schen als verbindliches Pr
rechts anerkannt.7 Zu beach
sich nicht gegen jedwede 
schung richtet, sondern geg
Einmischung, mithin nicht 
ist kein Gebot der Zustimm

(3) Im 6. Präliminarartik
Staat „soll sich ... im Krie
dern solche Feindseligkeit
che das wechselseitige Zutr
gen Frieden unmöglich machen müssen
Solche verbotenen Feinds
beispielsweise 
Giftmischerei, Brechung d
Anstiftung zum Verrat“. Kan
ein Recht im Krieg. Er ford
Kriegszustand, der eigentli
die Gesetzlosigkeit ist, 
Rechte gelten müssen. D
Kriege dient dazu, ein Min

für das friedliche Zusam
äßlich ist. Wenn Krieg schon nicht ker unerl

 
6 Ebd., 199 
7  vgl. Charta der Vereinten Nationen, Art. 2, Ziff. 4 
8 Zum ewigen Frieden, 200 
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so geführt werden, daß er den Frieden nicht 
notwendig verhindert. 

Die genannten drei Präliminarartikel sind - 
wie schon gesagt - strenge Verbotsgesetze 

rt
d der Umstände“.9
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nw
230 000 
de
taa

det
ung damit, daß stehende Heere a
 -  allein schon durch ihren Zu
hörlich“ mit Krieg bedrohen; de

                                                          

(leges strictae), d.h. sie gelten „sofo
ohne Unterschie

“ und „ 
 Diese 
erbote 

nd Be-
Menta-
ünftige 
idet sie 
 

er das 
unden. 

kann, wohl aber der Staat einen Reg

(5) Der 3. Präliminarartikel laut
hende Heere (miles perpetuus) solle
Zeit ganz aufhören“.

Strenge ist nur möglich, weil die 
nicht unmittelbar in Institutionen 
sitzstände eingreifen, sondern allein
litäten, bisherige Usancen und 
Handlungen betreffen. Das untersc
von den Präliminarartikeln 2, 3 und 4

(4) Der 2. Präliminarartikel ist 
Autonomiepostulat mit dem 
Er verbietet, daß ein Staat „von eine
ren durch Erbung, Tausch, Ka
Schenkung erworben werden“ kan
solchen Erwerbungsarten wird seine
tenz als einer moralischen Person“, 
ben; er wird zu einer „Habe“ und 
einer „Sache“. Das widerspricht d
des ursprünglichen Vertrags“, die
daß der Staat Herr und Eigner sein
ist. Kants Verbot richtet sich gegen
gige Praxis absolutistischer Fürsten
aufführten, als seien sie Eigentü
Staates mitsamt den Untertanen. Ri
daß der Regent nicht einen Staat 

 ande-
f oder 
n.10 In 
 „Exis-
fgeho-

arin zu 
r „Idee 
besagt, 
 selbst 
ie gän-
ie sich 
er des 
tig ist, 

werben 
ten. 

: „Ste-
mit der 
handelt 
lutisti-
s Heer 
überle-
iedrich 
as ste-
ohner-

11 Auch hierbe
es sich um eine Attacke auf den ab
schen Fürstenstaat, der ohne stehend
am Ende des 18. Jahrhunderts nich
bensfähig gewesen wäre. Unter F
dem Großen beispielsweise wuchs
hende Heer Preußens bei einer Ei
zahl von knapp 6 Millionen auf 
Mann an; dafür wurde allein in Frie
ten in der Regel 70-80 % aller S
nahmen ausgegeben. Kant begrün

nszei-
tsein-

 seine 
ndere Forder

Staaten stand -  
„unauf nn sie 

 
9 Ebd., 201 
10 Ebd., 196 
11 Ebd., 197 

scheinen ständig zum Krieg „gerüstet“ zu 
sein. Also reizen sie andere Staaten zur Ge-
genrüstung und werden ihrerseits in der Fol-
ge davon weiter aufgerüstet. So entsteht ein 

 der Menge des 
en kennt“. Wenn 
 die Aufrüstung 
riede noch drü-
 Krieg, wird das 
selbst zur Ursa-

. Wer also den 
enden Heere ab-

 eine strukturelle 
Beschreibung der Eigendynamik der Aufrüs-

rhundert von den 
ahrzehnte hinaus 

it wird der 
ie auf rationa-

hreckungsgleich-
en Vorüberlegun-

s ist Kants Idee, 
Aufrüstung bes-
stillstand führt; 

ur auf einem an-
sich zeigen wird, 

 erreicht werden. 

kel lautet schließ-
schulden in Be-
händel gemacht 
et Kredite für 

 „die sinnreiche 
enden Volkes in 

n Koalitionskrieg 
 gewährte, ohne 
n Krieg gar nicht 
in Land, das eine 

freie Verfassung zu haben schien, den Krieg 
anzierte, der auf 
 freieren Verfas-

      

„circulus vitiosus“, der „in
Gerüsteten ... keine Grenz
schließlich durch die für
verwandten Kosten der F
ckender wird als ein kurzer
stehende Heer schließlich „
che von Angriffskriegen“
Frieden will, muß die steh
schaffen.12  

Das ist nichts anderes als

tung, wie sie in diesem Jah
zwei Weltblöcken über J
praktiziert wurde. Dam
Hobbeschen Friedensidee, d
les Mißtrauen und Absc
gewicht setzt, bereits in d
gen eine Absage erteilt.13 E
daß Abschreckung mittels 
tenfalls zu einem Waffen
dauerhafter Frieden kann n
deren Weg - nämlich, wie 
auf dem Weg des Rechts -

(6) Der 4. Präliminararti
lich: „Es sollen keine Staats
ziehung auf äußere Staats
werden.“14 Kant bezeichn
Kriegszwecke ironisch als
Erfindung eines handeltreib
diesem Jahrhundert“. Damit ist England ge-
meint, das Preußen im erste
gegen Frankreich Subsidien
die Friedrich Wilhelm II. de
hätte führen können. Daß e

gegen einen Nachbarn fin
der Suche nach einer noch

                                                     
 gegen jegliche Rüs-

 Milizarmee von „Staatsbürger(n) 
affen“ und deren „freiwillig 

periodiscnommene Übung“ zur bloßen Verteidi-
gung ist im Hinblick auf den Frieden nichts einzu-
wenden. 

13 Vgl. dazu Kersting, in: Höffe, 89f. 
14 Zum ewigen Frieden, 198 

12 Kant wendet sich aber nicht
tung; gegen eine
in W
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sung war, traf Kant so nachhaltig, daß er mit 
England innerlich brach. - Kredite, die ein 
Staat einem anderen gewährt, sind im Hin-
blick auf die Verbesserung der Lebensbe-

d
dl
sa
  „
ie
r

 e
 „

e
 

n, daß
Präliminarartikel 2 bis 4  im Untersch
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brin
er Rechtsforderun
lichkeit zu vermitt

au
et
a
Z

er jedoch 
noch kein Friedenszustand ist. Welc

t sein müssen, u
Kriegsabwesenheit auf Dauer zu stellen und 
definitiv, d.h. vorbehaltlos gültig, zu ma-
                                                          

dingungen der Menschen (z.B. bei 
gebesserung oder bei neuen Ansie
durchaus wünschenswert. Im Zu
hang mit dem Krieg sind sie jedoch
lich“, resultiert daraus doch eine n
wesene Leichtigkeit, anstehende P
militärisch zu lösen. Kriegskredite
das Kriegsrisiko. Sie stellen ein
Hindernis des ewigen Friedens“ in d
dar, müssen mithin verboten werden.
 
Es ist leicht zu sehe

er We-
ungen) 
mmen-
gefähr-
 dage-

obleme 
rhöhen 
großes 
r Welt 

 die 
ied zu 

ünftige 
Institu-
Besitz-
taaten

3. Der Definitivvertrag 

Die sechs Präliminarartikel zielen 
bote, die als unerläßliche Vorauss
eines Friedens empirisch ausweisb
Auf ihrer Grundlage läßt sich ein 
der Kriegsabwesenheit erreichen, d

den ‘leges strictae’ nicht allein k
Handlungen betreffen, sondern auch
tionen (wie das stehende Heer) un
stände (wie unerlaubt erworbene
Staatsschulden zu Kriegszwecken). 
fen also Probleme der Wiederher
auf; dabei müssen sie auf die best
Umstände Rücksicht nehmen und
entsprechend mit der Erlaubnis zu 
ben verbunden sein. Kant nennt d
Verbotsgesetze (leges latae) desha
„Erlaubnisgesetze“.

ie wer-
tellung 
henden 
diesen 

ufschü-
se Art 

b auch 
ze er-
htsnor-
e einer 

ier eine 
rklich-

15 Solche Gese
möglichen die Anwendung von R
men auf die Wirklichkeit in der We
allmählichen Reform. Kant möchte
revolutionäre Umgestaltung der W
keit abfangen, indem er die für eine 
nötige Zeitspanne zur Geltung 

Reform 
gt, um 
g und 
eln. 

f Ver-
zungen 
r sind. 
ustand 

zwischen legitim
rückständiger Wirk

he Be-
dingungen erfüll m die 

 
15 Zum ewigen Frieden, 201 

chen, wird in den drei Definitivartikeln zum 
ewigen Frieden angegeben. - Der Friede 
wird den Menschen nicht geschenkt, er muß 
gestiftet werden. Es ist nicht damit getan, 

he läßt, ihm ein-
Auch die bloße 
Vereinbarungen 

us. Vielmehr be-
 Rechtsform. So 

el die Bedin-
t des Friedens, 
rei Grundformen 
Diese bestehen 

 Menschen, die 
mmentun, oder 

en Einzelstaaten 
n Menschen und 

s geht also um 
nd Weltbürger-

1. Definitivartikel 

Die bürgerliche 
t soll republika-
rt daran ist, daß 
en Frieden bei 
ern des Staates 
 Voraussetzung 

ischenstaatlichen 
ische Verfaßtheit 

r macht eine re-
aus? Kant nennt 

in der Friedensschrift insgesamt vier Prinzi-

t aller Staatsbür-
int, daß man tun 
rn daß man nur 

fen ist, die allge-
nd. In Kantischer 
ere ... Freiheit ... 
eren Gesetzen zu 
 meine Beistim-

“.17 Dieser Frei-
heitsbegriff  hängt mit der „Idee des ur-

en Vertrages“ zusammen. Der 
tragliche Zusammenschluß ist das ver-

nunftrechtliche Modell legitimer Herrschaft. 
                                                          

daß jeder den anderen in Ru
fach aus dem Wege geht. 
Praxis kommunikativer 
freier Bürger reicht nicht a
darf es einer gemeinsamen
behandeln die Definitivartik
gungen der Möglichkei
durchdekliniert nach den d
von Rechtsbeziehungen: 
entweder zwischen einzelnen
sich zu Einzelstaaten zusa
zwischen den verschieden
oder aber zwischen einzelne
fremden Einzelstaaten. E
Staatsrecht, Völkerrecht u
recht. 

Der erste Artikel lautet: „
Verfassung in jedem Staa
nisch sein.“16 Bemerkenswe
Kant den zwischenstaatlich
der Rechtsordnung im Inn
beginnen läßt. Unerläßliche
für einen dauerhaften zw
Frieden ist die republikan
der Einzelstaaten. Was abe
publikanische Verfassung 

pien. 

(1) Das erste ist die Freihei
ger. Damit ist nicht geme
kann, was man will, sonde
solchen Gesetzen unterwor
mein anerkennungsfähig si
Formulierung: „meine äuß
ist die Befugnis, keinen äuß
gehorchen, als zu denen ich
mung habe geben können

sprünglich
ver

 
16  Zum ewigen Frieden, 204 
17  Ebd,. 204 Anm. 
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Der einzig rechtmäßige, mit dem angebore-
nen Freiheitsrecht des Menschen in Überein-
stimmung stehende Weg, den Naturzustand 
durch eine Rechtsordnung zu ersetzen, be-

er
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s
th
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t 
d
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e
a

lun
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n
z
ag
de
 d
ie
d
m
n

steht in dem Zusammenschluß all
nem gemeinsamen Willen, dessen 
jedermann in gleicher Weise unterw

(2) Auch Kants 2. Merkmal einer r
nischen Verfassung, die Gleichheit, 
Zusammenhang mit dem vertrags

 zu ei-
esetzen 
fen ist. 

ublika-
teht im 
eoreti-
htliche 
n Dis-
erlangt 
immter 
u allen 
n. Die 

die „Repräsentation“.

schen Legimationsmodell. R
Gleichheit impliziert Abweisung v
krimination und Privilegierung, v
Gleichverteilung gesetzlich best
Rechtsmacht und den freien Zugang 
gesetzlich bestimmten Rechtspositione
Garantie solcher Gleichheit besteh
Übertragung der Gesetzgebung an 
gemein vereinigten Willen, wie sie
tragsmodell vorgesehen ist.

in der 
en all-
m Ver-

vartikel 
Repub-
rkmale. 
nischen 

g, ge-
renden 
nd (4) 

18 

In einem Zusatz zum ersten Defini
ergänzt Kant seine Bestimmung des
likanismus noch um zwei weitere M
Demnach gehört zu einer republik
Verfassung  (3) die Gewaltentei
nauer: die „Absonderung der ausfü
Gewalt von der gesetzgebenden“, 

 

Was berechtigt nun zu der Hoffnu
republikanische Verfassung könne 
dauerhaften Friedenssicherung beitr
liegt auf der Hand, daß der Krieg 
gern viele „Drangsale“ bringt, „als
selbst zu fechten; die Kosten des Kr
... [der] eigenen Habe herzugeben; 

g, eine 
u einer 
en? Es 
n Bür-
a sind: 
ges aus 
ie Ver-

erlich 
 selbst 

wüstung, die er hinter sich läßt, küm
zu verbessern; ... eine, den Friede
                                                           
18  Kant nennt im Zusammenhang mit Fr

Gleichheit als den Prinzipien republ
Verfassung noch ein weiteres, nämlich 
hängigkeit aller von einer einzigen ge
Gesetzgebung (als Untertanen)“. Er  ni
Bestimmung aber in einer Anmerk
wieder zurück, insofern er dort erklä

ei
ik

„die Ab-
me
mm

ung 
rt, es

einer Staatsverfassung 
haupt. Da jede Staatsverfassung als solche bereits 
das Prinzip der rechtlichen Abhängigkeit reali-
siert, wäre die republikanischen Verfassung da-
durch unterbestimmt. 

19  Zum ewigen Frieden, 206f. 

verbitternde, ... Schuldenlast zu überneh-
men“. In einem nicht republikanisch verfaß-
ten Staat, in dem der Herrscher Staatseigen-
tümer ist, ist es die „unbedenklichste Sache 

g zu beschließen, 
osten des Krieges 
. Anders in einer 

eistimmung der 
 wird, um zu be-
lle, oder nicht’“, 

lle Drangsale des 
beschließen müß-

er, als daß ... sie 
, ein so schlim-

ird heute vielfach 
Demo-

e“. In der Tat las-
ien der republika-
eit im Sinne von 
eit vor dem Ge-
Repräsentation - 
es - aus heutiger 
 Rechtsstaat ist, 
ichtigsten Bedin-

iedensordnung er-
le Demokratie als 

räsentative Staats-

e ist, daß Kant 
r Friedensschrift 

“.21  Doch man 
 zur Begründung 
daß er unter De-

eht als wir heu-
otelischen Lehre 
dem Eindruck 

tie für ihn eine 
präsentativ ver-

faßte Herrschaftsform dar, in der „alle über 
... Einen“ und gegebenenfalls auch „wider 

 verstanden ist 
      

heit und 
anischer 

ordnung. 

Das Problem dieser Thes
selbst die Demokratie in de
entschieden ablehnt: Demokratie sei „not-
wendig ein Despotism(us)
muß nur lesen, was Kant
ausführt, um zu erkennen, 
mokratie etwas anderes verst
te. Im Einklang mit der arist
und offenkundig unter 
Rousseaus stellt Demokra
unmittelbare, eben nicht re

insamen 
t diese 
gleich 
 liege 
über-

Einen“ beschließen.22  So
                                                    

schon im Begriff 

von der Welt“, einen Krie
weil der Herrscher diese K
nicht selbst zu tragen hat
Republik: „Wenn ... die B
Staatsbürger dazu erfordert
schließen, ‘ob Krieg sein so
d.h. eben auch: „wenn sie a
Krieges über sich selbst 
ten“, so ist „nichts natürlich
sich sehr bedenken werden
mes Spiel anzufangen.“20 

Diese Auffassung Kants w
diskutiert in der Formulierung: „
kratien führen keine Krieg
sen die genannten Prinzip
nischen Verfassung - Freih
Volkssouveranität, Gleichh
setz, Gewaltenteilung und 
keinen Zweifel daran, daß 
Sicht - der demokratische
den Kant zur ersten und w
gung einer verläßlichen Fr
klärt. Gemeint ist die libera
eine rechtlich verfaßte, rep

 

21  Ebd., 207 
22  Kant unterscheidet - genau besehen - zwischen 

Form der Beherrschung und Regierungsart. Im 
Hinblick auf die Personen, die die oberste Staats-
gewalt innehaben, werden bei der Form der Be-

20  Ebd,. 205f. 
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Demokratie  in der Tat ein Despotismus. 
Aber dieser auf die Wortbedeutung  einer 
unmittelbaren Volksherrschaft einge-
schränkte Begriff der Demokratie hat sich 

n
n

re
 
n
g
al
o

am

das Herzstück der ge
t gelten. Seine Ford

a
n

ic
o

er
sg
ci

   

heute längst verloren. Im Sinne Ka
man sagen: Wenn die Konstitutio
Staates eine Teilung der Gewalten 
wenn sie dabei so aufgebaut ist, daß
Volkswillen repräsentiert, und wen
alledem die Herrschaft des Rechts 
leistet (Freiheit, Gleichheit), dann f
publikanische Verfassung und Dem
so wie wir sie heute verstehen - zus

2. Definitivartikel 

ts darf 
 eines 

alisiert, 
sie den 
 sie in 
ewähr-
len re-
kratie - 
men. 

Mit dem 2. Definitivartikel stellt s
in die Tradition des Völkerrechts, w
lerdings nicht das Recht von Völk
tes, also Bluts- oder Abstammung
schaften, sondern das Recht von 

Er kann als 
Friedensschrif

samten 
erung: 

eralism 
 in der 
chtung 
trovers 

„Das Völkerrecht soll auf einen Föd
freier Staaten gegründet sein.“23 hat
Rezeptionsgeschichte die meiste Be
gefunden und wird bis heute z.T. ko
diskutiert. 

h Kant 
mit al-

n, gen-
emein-
vitates, 

                                                                                     
ntweder 
chen ei-
 oder es 
insic

Menschen lassen sich nach
Modell des Gesellschaftsve
im Ansatz folgt, in einem 
stellen, der negativ durch K
kennzeichnet ist. Im Unters
entstehen die Konflikte n
durch die egoistische Natu
die Individuen lädieren sich
durch ihr bloßes „Nebenei
(Willkür-)Freiheit des ein

herrschung drei Formen unterschieden
herrscht einer (Autokratie), oder es he
nige unter sich verbunden (Aristokrat
herrschen alle zusammen (Demokratie
lich der Regierungsart unterscheidet K
publikanische (auf Gewaltenteilung zw
gislative und Exekutive gegründete)  v
potischen (wo solche Gewaltenteilung
Fall ist). Die Begriffe ‘Republik’ und 
tie’ liegen also auf verschiedenen Ebe
fern Kant nun Republik als eine Re
bestimmt, macht er die Möglichkeit, 
nisch regiert zu werden, unabhängig
Herrschaftsform. Folglich sind auch
wünschten Befriedungsaussichten der 
nischen Verfassung auf den zwischen
Zustand nicht abhängig von der Herrs
nisation, sondern von der Art und Weis
Inhaber der Herrschaftsgewalt von se

: e
rrs
ie)
). H ht-
an
is

on
 n
‘D
n

gie
 re
 
 
re
st
ch
e, wie der 

iner Gewalt 
Der Forderung des erst

nitivartikels kann auch indirekt durch eine repub-
likanische, gleichsam die Herrschaftsweise einer 
Republik imitierende Gewaltausübung entspro-
chen werden. (Vgl. Kersting, in: Höffe, 101f) 

23  Zum ewigen Frieden, 208 

von Bürgerschaften, Staaten, gemeint ist; es 
geht also um zwischenstaatliches Recht. Als 
das erste klassische Werk des Völkerrechts 
gilt Grotius’ De iure belli ac pacis (1625). 

erren zu Grund-
 Rechtsbeziehun-
ouveranität wird 
hren, abgeleitet. 
utet eine Revolu-
Völkerrechts, in-
e eines Kriegs-
ölkerrecht tritt. 

ingung des Frie-
us freier Staaten, 
nnt. Kant begrün-
ege einer Analo-

nd Staaten: „Völ-
ie einzelne Men-
 sich in ihrem Na-
 ihr Nebeneinan-

 Hobbes, dessen 
rtrags Kant hier 

Naturzustand vor-
onfliktualität ge-
chied zu Hobbes 
ach Kant nicht 
r des Menschen; 
 vielmehr schon 
nandersein“: die 
en verträgt sich 

nicht mit der (Willkür-) Freiheit des ande-

bleibt Kant dem 
flichtet: Der Na-
 Wege von Ver-
erden, die einen 
n. Dies ist - in 

 die Geburtsstun-
ng besteht in der 
Friedens, der es 

gabe des Rechts - unter dem Schutz einer 
mit einem Gewaltmonopol ausgestatteten, 
legitimen Macht - ihren Interessen nachzu-
gehen. 
 
                                                          

t die re-
chen Le-
 der des-
icht der 
emokra-

en. Inso-
rungsart 
publika-
von der 
die er-
publika-

aatlichen 
aftsorga-

ren. 

Auch im zweiten Schritt 
Autor des „Leviathan“ verp
turzustand kann nur auf dem
einbarungen überwunden w
gesetzlichen Zustand stifte
theoretischer Perspektive -
de des Staates. Seine Leistu
Herstellung eines inneren 
den einzelnen Menschen erlaubt, nach Maß-

Gebrauch macht. en Defi-

Darin werden die Landesh
pfeilern der internationalen
gen erklärt, und aus ihrer S
das Recht, Kriege zu fü
Kants Friedensschrift bede
tion in der Geschichte des 
sofern damit an die Stell
Völkerrechts ein Friedens-V

Als  völkerrechtliche Bed
dens wird ein Föderalism
also ein Völkerbund gena
det diese These auf dem W
gie zwischen Individuen u
ker, als Staaten, können w
schen beurteilt werden, die
turzustande ... schon durch
dersein lädieren.“24  

 
24  Ebd., 208f. 
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Für die Argumentation ist nun entscheidend, 
daß auch Staaten so betrachtet werden kön-
nen, als befänden sie sich in einem gesetzlo-
sen Naturzustand. Kant kennt einen Natur-

i
zw
 hy
ei
E

t i

ten? Die Analogie zur inn
ie
N
be

e
n

de
g

ne
ei
tt
 
e

be
er

ie 
e
n

equemen und so e

kl
h 
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. „
u

er
Erh
taates ..., 

e ie M
m Naturzustande) öffentlichen G

lbe
re

                                                          

zustand nicht nur in Bezug auf Ind
sondern auch einen Naturzustand 
Staaten. Dies ist für ihn keine bloß
tische Denkmöglichkeit, sondern 
schreibung der Realität seiner 
civitas civitati lupus est - der Staa
Staat ein Wolf.  

Wie kann man nun zwischen den 
Frieden stif

viduen, 
ischen 

Völkerstaat ... bilden.“

pothe-
ne Be-
poche: 
st dem 

Staaten 
erstaat-
 Über-
aturzu-
rgangs 

lichen Friedensstiftung legt nahe, d
windung des zwischenstaatlichen 
standes nach dem Muster des Ü
vom individuellen Naturzustand zum
chen Zustand zu gestalten. Die ang
internationale Friedensordnung kan
nach nur eine Rechtsordnung auf 
einer durch ein Gewaltmonopol aus
ten legitimen Macht sein, kurz: ei
republik, ein Staat von Völkern s
so schreibt Kant im Schlußabschni
Definitivartikels ausdrücklich: „Für
im Verhältnis untereinander kann 
der Vernunft keine andere Art ge
dem gesetzlosen Zustande, der laut
enthält, herauszukommen, als daß s
wie einzelne Menschen ihre wilde (g
se) Freiheit aufgeben, sich zu öffe
Zwangsgesetzen b

 staatli-
strebte 
 dem-

r Basis 
estatte-
 Welt-
n. Und 
 des 2. 
Staaten 
s nach 
n, aus 
 Krieg 
ebenso 
setzlo-
tlichen 
inen ... 

atanten 
der ein 
ie Lö-
Dieser 
terung, 
 Macht 
altung 

25 

Jedoch steht dieses Ergebnis im e
Widerspruch zur Anfangsthese, nac
Völkerbund, nicht ein Völkerstaat,
sung des Friedensproblems sein soll
Bund“, heißt es dann in der Erlä
„geht auf keinen Erwerb irgend ein
des Staates, sondern lediglich auf 
und Sicherung der Freiheit eines S
ohne daß dies  doch sich deshalb (w en-

eset-
zen, und einem Zwang unter dense
terwerfen (müssen)26“. Diese Unge

schen i
n, un-

imtheit 
 

25 Ebd., 212 
26 Im Sprachgebaruch der Zeit Kants hat 'dürfen' im 

Zusammenhang einer 'ohne daß'-Satzkonstruktion 
die Bedeutung von 'brauchen' oder 'müssen'. Der 

hat bei Interpreten für nicht unbeträchtliche 
Irritation gesorgt. 

Kant führt für die unvermutete Bevorzugung 
des Völkerbundes gegenüber dem Völker-

zwei Argumente 
r bezeichnet den Völkerstaat (1.) als ei-

 „Widerspruch“ 
davon, daß die 

rstaat „nach ihrer 
chaus nicht wol-
 thesi richtig ist, 

as er damit 
indeutig und bei 

Grundrichtungen 
nt-Interpretation unterscheiden: einige 

 Völkerbund für 
ng29, andere se-

ilosophische und 
u den Vertretern 
t Otfried Höffe; 

ißthese u.a. von 
ndt. 

ersuchen zu zei-
e Widerspruch 

ese und der die 
alogie überhaupt 
uf einen Unter-

individuellen und 
aturzustand auf-
turzustand zwi-
gibt es noch gar 

ches Recht. Das 
r Herstellung des 
. Beim Naturzu-
rrscht innerhalb 

Die Stiftung des 
it von einer die 
 Aufgabe entlas-

schaffen, 
sondern sie kann vom bestehenden Staats-

ufbau eines frie-
ftenden Völkerrechts zu betreiben. 

                                                                             

staat im 2. Definitivartikel 
an. E
nen Begriff, der einen
enthält27 und spricht (2.) 
Völker der Erde den Völke
Idee vom Völkerrecht dur
len“, daß sie mithin „was in
in hypothesi verwerfen“28. W
meint, ist durchaus nicht e
den Interpreten umstritten. 

Es lassen sich hier zwei 
der Ka
halten Kants Votum für den
eine bloße Kompromißlösu
hen dahinter wichtige ph
reformpolitische Gründe. Z
der Kompromißthese zähl
bestritten wird die Komprom
Gerhardt, Kersting, und Bra

Gerhardt und Kersting v
gen, daß der vermeintlich
zwischen Kants Anfangsth
Begründung tragenden An
nicht besteht, indem sie a
schied zwischen dem inter
dem zwischenstaatlichen N
merksam machen. Im Na
schen einzelnen Menschen 
kein allgemein verbindli
Recht wird vielmehr mit de
inneren Friedens geschaffen
stand zwischen Staaten he
der Staaten schon Recht. 
äußeren Friedens ist som
Staatsgründung prägenden
tet: Sie braucht Recht nicht erst zu 

recht ausgehen, um den A
denssti

           
Satz ist also zu lesen: 'ohne daß diese doch sich ... 
unterwerfen müssen'. 

27  Ebd., 209 
28  Ebd., 212f. 
29  Vgl. Gerhardt, 104 
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Diese Differenz hat nach Gerhardt bedeu-
tende Folgen für den Aufbau einer rechtssi-
chernden zentralen Gewalt. Gibt es das Ge-
waltmonopol des Staates schon in einer 

er 
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dig

c
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 v
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ch
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ed
eb
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htsbrüche zwischen 
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m

Di
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lk

wäre Kants Analogie entsprechend kein ho-
mogener Weltstaat, sondern eine Republik 
von Republiken, d.h. ein Sekundärstaat, in 
dem die Souveranität der einzelnen Staaten 

nicht aufgehoben, sondern lediglich einge-
schränkt ist. Für die weitaus meisten Staats-
aufgaben wären die Primärstaaten zuständig; 
vom Völkerstaat abhängig wären sie allein 

zwi-
gen geht. - Die 
Souveranität also 
aufgeben. In die-
n Individuen zu 

assen des Natur-
 innerstaatlicher 
uf ihre Freiheits-

enn nun der be-
der Primärstaa-

müßte schon der 
iduen beim Ver-
ein Widerspruch 
upt keine rechtli-
nlebens zustande 
 zugestehen, daß 
mittels gewisser 

verzichte geben 
edanke einer in-

it kein Wider-
fgebbare Bedin-
botenen) interna-

chtszustand.30 

es Argument hält 
i handelt es sich 
um einen positiv-

t um einen Ein-
 Vernunft nach 
g des Friedens-

inrichtung einer 
ber würden die 
nspruch erheben, 
lkerrecht“ wider-
den Auffassung, 

te Souveranität 
verloren zu ge-

nde des zweiten 
 der Föderalität 
 Verabredung“. 
e „positive Idee“ 

einer Weltrepublik zu diskreditieren, son-
n um immer noch etwas, sei es auch nur 

ein negatives Surrogat, anbieten zu können. 
Damit auch dann, wenn die Staaten sich 
                                                          

wirksamen Form, bräuchte bei ein
terung seines Bereichs kein (ne
waltmonopol mehr geschaffen zu
Vielmehr deckte das für die Schaff
innerstaatlichen Friedens notwen
waltmonopol rechtstheoretisch no
Aufbau einer überstaatlichen Frie
nung ab. Kants Auffassung sei es, d
in den Staaten bestehende Gewaltm
ausreicht, um auch das Völkerrecht
lich zu machen. Kersting schreibt: 
sind bereits Verfassungen des Re
deshalb stößt die Forderung der V
sich einem Zwang zu unterwerfen
überhaupt Recht herrschen soll, 
Leere“. Eine Parallele zwischen inne
cher und zwischenstaatlicher Fri
tung sei also nicht durchgängig geg

Erwei-
s) Ge-
erden. 

ng des 
e Ge-
h den 
nsord-
 dieses 
onopol 
erbind-
Staaten 
ts, und 
rnunft, 
 damit 
ier ins 
staatli-
ensstif-
en. 

e nicht 
ischen-
ht und 
 Recht 

sanktioniert werden. 

Mit einer ähnlichen Begründung st
auch die Stimmigkeit von Kants e
gument in Frage. Der Widerspruc
griff des Völkerrechts besteht nach K
rin, daß die vielen Völker in einem
staat zu einem Volk zusammensch
also ihre Souveranität verlieren. 
des Völkerrechts setzt aber gerade e
tenvielfalt und damit die Souvera
einzelnen Staaten voraus; Völkerre
jekte müssen als frei und selbständ
sehen werden. Aus der Sicht Höffes
ses Argument nicht stimmig. Ein Vö

in dem Bereich, wo es um die Regelung 
schenstaatlicher Beziehun
Primärstaaten müßten ihre 
nur zu einem geringen Teil 
ser Hinsicht sind sie mit de
vergleichen, die beim Verl
zustandes zum Zwecke
Friedensstiftung teilweise a
rechte verzichten müssen. W
dingte Souveranitätsverzicht 
ten ein Widerspruch ist, 
Freiheitsverzicht der Indiv
lassen des Naturzustandes 
sein, und es könnte überha
che Regelung des Zusamme
kommen. Oder man müßte
es Rechtssicherheit nur 
Freiheits- und Souveranitäts
kann; dann aber wäre der G
ternationalen Staatlichke
spruch, sondern die unau
gung für den (moralisch ge
tionalen Re

Diese Interpretation kann nach Hö
überzeugen. Richtig ist, daß es im z
staatlichen Naturzustand bereits Re
eine Sanktionsgewalt gibt, aber dies
und diese Sanktionsgewalt werden 
im innerstaatlichen Bereich und ebe
im zwischenstaatlichen anerkannt
können zwar Rechtsbrüche in eine
aber nicht Rec

ch nur 
n nicht 
Daher 

 Staat, 
Staaten 

t Höffe 
em Ar-
im Be-
ant da-
ölker-
elzen, 

e Idee 
e Staa-
tät der 
htssub-
 ange-
ist die-

Für treffender als Kants erst
Höffe das zweite. Hierbe
nach seiner Interpretation 
rechtlichen Einspruch, nich
spruch der Vernunft. Der
kann es keine andere Lösun
problems geben als die E
Weltrepublik. Dagegen a
Völker der Erde faktisch Ei
weil es „ihrer Idee vom Vö
spricht, d.h. der herrschen
daß dem Einzelstaat absolu
zustehe. Um nun nicht alles 
ben, entwickelt Kant am E
Definitivartikels die Idee
„durch gemeinschaftliche
Dies geschieht nicht, um di

erstaat 
der

 
30 Vgl. Höffe, 122 
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selbst kleinen Souveranitätsverzichten ver-
sperren, nicht der bloße Kriegszustand 
herrscht, beschreitet Kant einen „zweitbes-
ten Weg“. An die Stelle der positiven Idee, 

en
a
S

a
üh

ers. Sie halten die logische String
w
E
i

a
lke

u
a

?
i

e
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 g
u
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31 D
ist der Weg zum ewigen Frieden vorgez

r Jahre hinein hatte
den äußeren Frieden in Form eines Weltstaa-
tes als Voraussetzung der Bildung einer re-
                                                          

der Weltrepublik als eines Staat
setzt er die vertraglichen Vereinb
ohne jeden Staatscharakter, den 
bund. 

Soweit die Kompromißthese. Gerh
Kersting interpretieren Kants Ausf
and

staates, 
rungen 
taaten-

rd und 
rungen 
enz des 
eifellos 
xistenz 
rft die-
s denn 
rrechts 

Reinhard Brandt hat darauf aufm
gemacht, daß Kants Haltung in dies
mit der Französischen Revolutio
menhängt.  Durch diesen singulären
für Kant eine historische Tatsache
fen worden, die nunmehr überall z
schen Hoffnungen berechtigt. Kan
der erste Schritt zum ewigen Friede
auf die gleiche Weise getan werde
erste historische Schritt zur moder
publik. In der Tat gibt Kant uns in 
densschrift den Hinweis: „Wenn da
es so fügt: daß ein mächtiges und a
tes Volk [gemeint ist das franzö
d.Vf.] sich zu einer Republik ... bild
so gibt diese einen Mittelpunkt der 
ven Vereinigung für andere Staaten
sich an sie anzuschließen, und so d
heitszustand der Staaten, gemäß der
Völkerrechts, zu sichern, und sic
mehrere Verbindungen dieser Art n
nach immer weiter auszubreiten.“

ersten Argumentes für zwingend. Z
setzt die Idee des Völkerrechts die 
souveräner Staaten voraus. Jedoch w
se Feststellung die Frage auf, w
überhaupt an der Existenz des Vö
liegt, wenn durch seine Abschaff
Friede gesichert werden könnte. W
an der Selbständigkeit der Staaten
sie etwa für sich bestehen, nur dam
Völkerrecht gibt? 
 

ng der 
s liegt 

 Sollen 
t es ein 

erksam 
r Frage 
zusam-
Akt ist 
eschaf-
 politi-
hoffte, 
 könne 
ie der 

en Re-
r Frie-
 Glück 

klär-
he - 
ann, 
rati-
, um 
Frei-
e des 
urch 
 und 
amit 
eich-

net. Bis in die 90e  Kant 

 
31 Zum ewigen Frieden, 211f. 

publikanischen Verfassung betrachtet. Man 
kann dies in der die „Idee zu einer allgemei-
nen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“ 
von 1784 und im „Gemeinspruch“ von 1793 

che Revolution 
it, daß sich schon 
ine Republik bil-
dieser dann wei-
 völkerrechtlich 

beneinander ver-
n an stand für ihn 
, auf sie folgen 
h in einem locke-
räne Staaten an-

t souveräner Staa-

stimmten histori-
t im 1. Zusatz der 
st es die Natur 
 anstrebt. Sie will 
ischung abzuhal-
er „Friede“ wird 

t“ „aller Kräfte ... 
rb derselben her-
.33 Das sich hier 
ht bekriegender 

och miteinander 
tief in der gesam-
urzelt. Die mate-
n Kant schon in 

ie als System 
ipiert, und in den 
er Philosophie in 
     

nachlesen.32 Die Französis
zeigte Kant die Möglichke
vor dem äußeren Frieden e
den kann, und daß sich mit 
tere souveräne Republiken
zu einem friedlichen Ne
ständigen werden. Von nu
am Anfang eine Republik
weitere Republiken, die sic
ren Friedensbund als souve
schließen. 

Der Gedanke einer Vielfal
ten beruht nach Brandt jedoch nicht aus-
schließlich auf einer be
schen Erfahrung. Wie Kan
Friedensschrift ausführt, i
selbst, die keinen Weltstaat
„ die Völker von der Verm
ten und sie abzusondern“. D
...durch ein  „Gleichgewich
im lebhaftesten Wettbewe
vorgebracht und gesichert“
abzeichnende Bild sich nic
und vernichtender, aber d
konfligierender Staaten ist 
ten Philosophie Kants verw
rielle Wirklichkeit wurde vo
seiner frühen Philosoph
konfligierender Kräfte konz
Ideen zu einer Geschichte d
                                                      

zu einer allgemeinen 
cht“ (1784), 

großen Staatskörper“ 
n ein Ende bereiten 
nspruch“ von 1793 

sgesetzen ausgestat-
einzige Möglichkeit 

eg ange-
edoch inkonsequent, 
ng und die Errich-

nem Staat abhängig 
er seinerseits die Republiken allenfalls 

als Provinzen bestehen läßt; der Friede wäre ein 
bloßer Friedhofsfriede einer Despotie; solange 
Friede und Freiheit nicht vereint sind, ist die Lö-
sung noch nicht gefunden. 

33  Zum ewigen Frieden, 226 

32  In der Schrift über die „Idee 
Geschichte in weltbürgerlicher Absi
hatte er einen „künftigen 
vorhergesagt, der den Kriege
werde (8, 28), und im „Gemei
wird am Ende der mit Zwang
tete Universalstaat als die 
von dem sich sonst perpetuierenden Kri
sehen. Dieser Gedanke ist j
weil er die Kriegsverhinderu
tung von Republiken von ei
macht, d
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weltbürgerlicher Absicht hat Kant die Ge-
sellschaft in Analogie dazu aus Antagonis-
men entwickelt. Der Streit der Fakultäten 
zeigt, wie sich der Fortschritt der Wissen-
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Bedingungen der allgemeinen Hospita
.“34  - Unter „Hospi

oder „Wirtbarkeit“ ist „das Recht eines 
Fremdlings“ zu verstehen, „seiner Ankunft 

                                                          

schaft den konfligierenden Kräften
versität verdankt. So ist auch der 
Konflikt zwischen souveränen Sta
der Natur vorgesehen. Wenn nicht a
tische Leben zum Stillstand komm
dann bedarf es weiterhin der prakt
haupteten und gestalteten Differ
schen den einzelnen Staaten. Also
die souveränen Staatsgebilde als s
halten bleiben. Die Idee einer sou
Weltrepublik muß auf die Id
Föderalität durch gemeinschaftliche
redung herabmoduliert werden, die 
chen, aber keinen staatlichen Chara

Staatsrecht und Völkerrecht reich

er Uni-
edliche 
en von 
s poli-
n soll, 
h be-

Option ‘Weltrepublik’ als Lösung 
densproblems beruht, die Sinnbedin
Weltbürgerrechts. 

Kants Forderung bezüglich des Wel
rechts lautet: „Das Weltbürgerrecht

c
z zwi-

üssen 
che er-
eränen 

 einer 
Verab-
rechtli-
r hat. 

 indes-
er den 
er Er-
t, das 

rieden 
n. Wie 
örigen 
m um? 

sen noch nicht aus, um Frieden u
Menschen zu stiften. Sie bedürfen
gänzung durch ein Weltbürgerrec
Kant im  

3. Definitivart

erläutert. Der Völkerbund soll den
im Außenverhältnis der Staaten sich
aber steht geht der Staat mit Ang
anderer Staaten  auf seinem Territor
Diese Frage ergibt sich unmittelbar
föderativen Lösung des Friedensp
In einer Weltrepublik würde sich d
nach dem Weltbürgerrecht erübrig
Menschen wären Bürger einer einz
publik. Sie wären zwar Weltbürger
Recht als Weltbürger fiele mit ihre
als Staatsbürger zusammen. So ist 
tenvielfalt, die auf der Zurückwei

us der 
blems: 
 Frage 
n; alle 
en Re-
ber ihr 
 Recht 
e Staa-

s Frie-
g des 

rger-
l auf 
lität 

eingeschränkt sein talität“ 

 
34  Zum ewigen Frieden, 213 

auf dem Boden eines andern wegen, von 
diesem nicht feindlich behandelt zu wer-
den“. Dieses Weltbürgerrecht ist „kein Gast-
recht“, kein Asylrecht, sondern lediglich ein 

t ein Recht auf 

nt aus: Das Be-
chen zu „vermö-

einschaftlichen Besit-
e, auf der, als Ku-
ht ins Unendliche 
ern endlich sich 

 müssen.“36 Was 
ist im § 6 der 

k der Sitten von 
ei Aspekte sind 
at ein angebore-
per. Dazu gehört 
 faktisch verbun-
uf dem Erdboden 
t, daß der Besitz 

amer, ursprüngli-
ich hat niemand 

 sein mehr Recht 
olgt aus der Be-

e, d.h. aus der 
icht beliebig vor-
en, daß jeder den 
n hat.  

er 
d, hat das Recht 
den unter seinen 

ern  Menschen in 
selwirkung (com-
en, haben sie das 

untereinander an-
zubieten ..., ohne daß der Auswärtige ihm 
darum als einem Feind zu begegnen berech-

      

„Besuchsrecht“; es schließ
Niederlassung aus.35  
 
Zur Begründung führt Ka
suchsrecht steht allen Mens
ge des Rechts des gem
zes der Oberfläche der Erd
gelfläche, sie sich doch nic
zerstreuen können, sond
doch nebeneinander dulden
hier nur angedeutet wird, 
Rechtslehre der Metaphysi
1797 näher expliziert. Zw
wichtig: (1) Der Mensch h
nes Recht am eigenen Kör
aber der mit seinem Körper
dene Umstand: irgendwo a
sein zu müssen. Daraus folg
des Erdbodens ein gemeins
cher Besitz ist: „Ursprüngl
an einem Orte der Erde zu
als der andere.“37  (2) f
grenztheit der Erdoberfläch
Tatsache, daß Menschen n
einander ausweichen könn
anderen neben sich zu dulde
Wer etwa gegen seinen Willen an das Uf
eines Landes getrieben wir
des Besuchs, weil er den Bo
Füßen braucht. Auch insof
einer „physischen ... Wech
mercium)“ miteinander steh
Recht, „sich zum Verkehr 

tigt wäre“.  

                                                     
itivartikel wären 

ies auch völlig aus; 
nd, sein Heimatland 

ischen Gründen zu verlassen; Verfolgung 
und Diskriminierung wären durch die Verfas-
sungsgrundsätze ausgeschlossen, und wirtschaft-
liche Gründe reichten für den Anspruch auf Asyl 
per se nicht aus. 

36  Zum ewigen Frieden, 214 
37  Ebd., 214 

35  Gesetzt, die ersten beiden Defin
überall anerkannt, reichte d
dann hätte niemand einen Gru
aus polit
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Das Weltbürgerrecht wird lädiert, wenn man 
den Besuch Fremder nicht duldet. Es wird 
aber auch verletzt, wenn man auf der ande-
ren Seite, auf der Seite Besucher, aus dem 

en
e
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ht

ht dem
ng

gk
, as in 
o

iedensschrift möc
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n
en
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ge nicht 
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uf
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r Maximierung einen globalen, 

durch Kriege gestörten wechselsei
teina

                                                          

Besuchsrecht ein Anspruch des eig
periums über das besuchte Land abl
betrachtet, enthält dieses Recht ei
gegen den europäischen Kolonialism

Systematisch betrachtet, ist das We
recht völlig neu; es bringt eine rec
sophische Innovation: es geste

en Im-
itet. So 
 Spitze 
s. 

bürger-
sphilo-
 Men-
ig von 

eit zu. 
schen positive Rechte auch unabhä
einer bestimmten Staatsangehöri
Damit ist ein Paradigma geschaffen
der internationalen Rechtspraxis v
schätzbarer Bedeutung ist. 

Auf den Rest der Fr

 d
n un-

hte ich 
ern die 
haltung 
n dies 
. 

ewigen 
e Art 
n der 
bstruk-
 unter-
sierung 
ernunft 
uerhaf-
beitrag 
mit der 
„Es ist 

mich hier nur noch eingehen, inso
Frage betroffen ist, was denn die Ei
des Friedens garantieren kann, w
nicht die Macht einer Weltrepublik i

 im  Kant geht

1. Zusa

mit dem Titel Von der Garantie de
Friedens davon aus, daß es ei
prästabilisierter Harmonie zwische
Vernunft und der Natur, d.h. der T
tur des Menschen gibt38. Die Natu
stützt den Menschen bei der Rea
dessen, was die reine praktische 
ihm als Ziel vorschreibt: nämlich d
ten Frieden zu stiften. Ihr Frieden
besteht darin, daß sie den Menschen
Neigung zum Profit ausgestattet hat
der Handelsgeist, der mit dem Krie
zusammen bestehen kann, und de
oder später sich jedes Volks bemäc
Die menschlichen Neigungen sind a
winn gerichtet; der Gewinn aber fo
seine

früher 
igt.“39 
 Ge-

ert zu 
nicht 
tigen 
nder Handel, setzt ein  friedliches Mi

voraus. 

 
38  Eine solche finale Betrachtung ist für die reflektie-

rende Urteilskraft in der Kritik von 1790 legiti-
miert. 

39  Zum ewigen Frieden, 226 

Für einen globalen Frieden einzutreten ist 
also nicht nur eine Pflicht, die uns die Ver-
nunft auferlegt;  aufgrund einer der Vernunft 
naturwüchsig entgegenkommenden Tendenz 

ete Hoffnung“ - 
arantie -  auf die-
die Friedensidee 
äre, keine „leere 
e, der wir in 
ung hoffentlich 

eutiger Sicht 

Wie wird Kants Lösung heute - aus dem Ab-
urteilt? Ich möchte 

fried Höffes ein-
t - wie ich eben 
 Völkerbund als 
r bezweifelt, daß 
 Konfliktlösung, 
gsform erreicht 

einzelstaatliche 
chtbar gilt, näm-
alt“.42 Besser als 
ölkerbund ohne 

icherung des Ver-
s, jedoch die ge-
, liegt hier - ge-

Begrifflichkeit im 
ßer Waffenstill-

ssoziation ohne 
r nur ein „Über-

elt-
her Terminologie: 
imalen Weltstaat 

(EMWS)“43. Als Zwischenziel ist der Völ-
kerbund gewiß sinnvoll, wahrscheinlich so-

      

besteht sogar die „gegründ
wenn auch keine sichere G
sen Frieden. Und so ist 
nach Kant keine bloße Chim
Idee“, sondern eine Ide
continuierlicher Annäher
beständig näher kommen40. 
 
4. Kants Friedensidee aus h

stand von 200 Jahren - be
zunächst auf die Kritik Ot
gehen.41 Höffe interpretier
schon dargelegt habe - den
bloße Kompromißlösung. E
der Zweck, die gewaltfreie
tatsächlich ohne Regelun
werden kann, die für die 
Rechtssicherung als unverzi
lich „ohne öffentliche Gew
der Kriegszustand ist ein V
Zweifel; Da ihm für die S
einbarten, des Weltfrieden
eigneten Instrumente fehlen
messen an Kants eigener 
1. Präliminarartikel - ein blo
stand vor. Die freie A
Zwangsbefugnis stellt dahe
gangsgebilde“ auf dem Weg zu einer W
republik dar  - in Höffesc
zu einem „extrem min

                                                     
40  Vgl. 226 f 

l Kant. Zum ewigen 
rlag, 1995.S. 109ff, 

 HWS (homogenem 
ouveranität besitzt), 

S (ultra-minimaler Weltstaat, der dem Völ-
kerbund souveräner Staaten entspricht),  EMWS 
(extrem minimalem Weltstaat, der einem sekun-
därstaatliche Völkerstaat entspricht, dem lediglich 
Souveranität im zwischenstaatlichen Bereich zu-
kommt. Vgl. S. 247. 

41 In: O. Höffe (Hg.): Immanue
Frieden. Berlin: Akademie-Ve
S. 245ff. 

42  Ebd., 120 
43  Höffe unterscheidet zwischen

Weltstaat, der absolute S
UMW
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gar notwendig; „als Leitziel taugt“ er „aber 
nicht, da jede Staatlichkeit fehlt.“ 44  
 
Höffe erläutert diese These mit Blick auf die 

ölkerrech
Grotius, sondern auf dem des Kan

le
te
t

zu
 b
aa

un

ri
h
it
t

bed
it
 
t
g
w
f
r

on
n
ts
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tio
ative Surrogat hinauswachse

aa

o
 d

els
sb
en
l der Be-

schwörung ihrer Charta steht eine geradezu 
tische Mißachtung ihrer Res

nen gegenüber. Obwohl die Vereinten Nati-
onen nicht schlechthin erfolglos agieren (et-

                                                          

UNO. Sie steht ausdrücklich nicht m
dem Boden des Kriegs-V

ehr auf 
ts von 
tischen 
itenden 

sich der positiven Idee des Weltst
nähern läßt. 

Dennoch hat die UNO bewaffnete K
kaum zu verhindern vermocht. An
gesordnung ist, was sich kein Einz
lauben darf: selbst schweren Recht
sehen die Vereinten Nationen tat
Dem immer wieder geübten Ritua

Friedens-Völkerrechts. Zum 
Zweck, dem Weltfrieden und der in
nalen Sicherheit (Art. 1,1) verpflich
ihre Mitglieder, „ihre internationalen
tigkeiten mit friedlichen Mitteln“ 
(Art. 2,3). Ihre Organe entsprechen
rer Gewaltenteilung den innerst
Gewalten: die Generalversamml
spricht der Legislative, der Sicherheit
Regierung, der Internationale Ge
und der Internationale Seegerichts
richterlichen Gewalt. Der Sicherhe
(durch Kap. VII der Charta) ermäch
gen Mitglieder, die den Frieden 
politische, wirtschaftliche und mil
Maßnahmen zu ergreifen. Dagegen
Generalversammlung nur das Rech
fehlungen auszusprechen; sie verfü
ebensowenig Durchsetzungsmacht 
beiden Internationalen Gerichtshö
Annahme ihrer Urteile beruht auf f

rnatio-
en sich 
 Strei-
 regeln 
ei kla-
tlichen 
g ent-
srat der 
chtshof 
of der 
srat ist 
igt, ge-
rohen, 

ärische 
hat die 
, Emp-
t über 
ie die 

e; die 
eiwilli-

sstruk-
 Natio-
taat zu 
enthält 
n über 
n und 

tes an-

nflikte 
er Ta-
taat er-
rüchen 
los zu. 

ger Unterwerfung.  

Diese Erläuterungen zur Organisati
tur macht deutlich, daß die Vereinte
nen zwischen Völkerbund und Wel
einzuordnen sind. Der Sicherheitsra
ein Potential, das die Weltorganisa
das neg

systema olutio-

 
44  Höffe, 130 

wa bei der Kodifizierung des Völkerrechts 
und in Sachen Menschenrechte) erreichen 
sie „ihren eigentlichen Zweck, die Ächtung 
des Krieges ... nicht im entferntesten“ (253). 

em zwei Gründe 

, daß nicht einmal 
iedens, die Kant 

in den Präliminarartikeln nennt, realisiert 
 davon wird von 
zt. Deutlich ver-
n Artikel: Statt 
affen zu lassen, 
Wettrüsten nicht 
ieses Aufrüsten 

 vierten Artikel 
iert. Und gegen 

chene Gebot der 
- Beispiele genü-

inmarsch sowjeti-
953) und in Prag 
hen Interventio-

(1989) und Haiti 
(1994).  
 

ere Grund dafür, 
n Ziel, den zwi-
hutz, nicht er-

arin, daß er nicht 
ffentliche Gewal-

ng der Resoluti-
Deshalb fordert 

 Macht der Ver-
en, daß sie zu ei-
’ wird. Dafür sol-

, von denen ich 
ses Schwert darf 
den geführt wer-

er innerstaatliche 
hrdet werden. (c 
ätze der Recht-
sein  [Das Prin-

zip der Gleichbehandlung verbietet es z.B., 
gegen Annexionen selektiv vorzugehen; die 
bisherige Praxis, aus welchen Macht- und 
Interessengründen auch immer - gewisse 

                                                          

Nach Höffe gibt es vor all
hierfür.  

(1) Erstens liegt das daran
die Vorbedingungen des Fr

sind. Mindestens die Hälfte
den Mitgliedsstaaten verlet
stoßen sie gegen den dritte
die stehenden Heere absch
konnten sie das Hoch- und 
verhindern. Zudem wird d
entgegen dem Verbot des
durch Staatsschulden finanz
den im 5. Artikel angespro
Nichteinmischung verstieß 
gen - ohne Zweifel der E
scher Truppen in Berlin (1
(1968) oder die „militärisc
nen“ der USA in Panama 

45

(2) Der zweite und wichtig
daß der Friedensbund sei
schenstaatlichen Rechtssc
reicht, liegt nach Höffe d
über hinreichend starke ö
ten verfügt, die die Beachtu
onen erzwingen können. 
Höffe, „die entsprechende
einten Nationen so zu stärk
nem ‘Schwert des Friedens
len strenge Auflagen gelten
hier folgende nenne: (a) Die
tatsächlich nur für den Frie
den. (b) Der primäre, d
Rechtsschutz darf nicht gefä
) Die elementaren Grunds
staatlichkeit müssen erfüllt 

 
45 Ebd., 226 
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Annexionen zu tolerieren, andere nicht, darf 
es dann nicht mehr geben.]46 
 
In eine ähnliche Richtung geht die  

In einem Vortrag auf der Frankfurter T
 Mai 1995

r politischen T
m
ti

in

n Schwierigk

Kritik von Jürgen Habermas 

agung 
, der in 
heorie 
as vor 
on des 
konsis-

zu „Kants Friedensidee“ im
den neuesten Studien zu
veröffentlicht ist47, kritisiert Haber
allem zwei Punkte: Kants Konstruk
Friedensbundes sei (1.) begrifflich 
tent (2.) unseren historischen Erfa
nicht mehr angemessen.  

(1) Kants Konstruktion leidet nach
mas an begriffliche

hrungen 

 Haber-
eiten. Einer-

veranität 
 das legt 
freiwilli-
seits soll 
ehenden 
en, daß 

seits soll der Friedensbund die Sou
der Mitglieder unangetastet lassen;
den Vergleich mit Kongressen und 
gen Assoziationen nahe. Anderer
sich die Föderation von vorüberg
Allianzen eben dadurch unterscheid
sich die Mitglieder verpflichtet füh
gebenenfalls die eigene Staatsräson
klärten gemeinsamen Ziel unterzuor

len, ge-
 dem er-
dnen.“48  

um eine 
ntlichen 
icht als 

die eine 
e zwin-

 deshalb 
 der Re-
seits mit 
eschrei-

 kaum in 
, an eine 
 Stiftung 
nsbundes 

t für die Lö-

(2) Dabei kann es sich jedoch nicht 
rechtliche Verpflichtung im eige
Sinne handeln, da der Völkerbund n
eine Organisation gedacht wird, 
staatliche Qualität und insoweit ein
gende Autorität gewinnt. Kant muß
auf eine moralische Selbstbindung
gierenden vertrauen. Das ist anderer
Kants unverblümt realistischen B
bungen der zeitgenössischen Politik
Einklang zu bringen. Es fällt schwer
bloß moralische Motivation für die
und Aufrechterhaltung eines Friede
zu glauben. Zwar entwirft Kan

htsung dieses Problems eine Geschic
                                                          

sphilo-
 

46  Vgl. ebd., 266f. 
47  „Kants Idee des Ewigen Friedens. Aus 

rischen Abstand von 200 Jahren“. Vor
11.05.96. Vom Autor gekürzte Fassung i

de
t

tion Philosophie 5 / Dezember 1995, S. 5-19. 
Der vollständige Text  ist abgedruckt in Haber-
mas’ neuesten Studien zur politischen Theorie: 
„Die Einbeziehung des Anderen“. Frankfurt: 
Suhrkamp, 1996. 

48  Ebd., 6 

sophie in bürgerlicher Absicht, die die auf 
den ersten Blick unwahrscheinliche Einhel-
ligkeit der Politik mit der Moral aus einer 
verborgenen Absicht der Natur deutlich ma-

on denen er da-
nseren geschicht-
angemessen. Ich 
inblick auf zwei 

onstruktion von 
 Republiken aus. 

e ist durch 
ismus widerlegt 
er verheerender 
ührt hat. Histo-
ngen zeigen zu-

 verfaßte Staaten 
ren als autoritäre 
n ihre Kriege oft 
r: sie sind durch 
ie internationale 

ritärer Staatsfor-

 auf die 
raft des Welthan-
eutiger Sicht „ge-
 gelernt, daß die 

ung den Frieden 
 bedroht: soziale 
ürgerkriegen und 
n die Bahnen ei-

rialismus gelenkt. 
eltkrieg trat in-

Klassenantagonis-
ozialstaat eine 

ernationalen Poli-
ant zu Recht eine 

ersprochen hat-
llerdings wird durch die Globalisie-

m die national-
ausgehöhlt, die 

erten geschichtli-
nts Prämissen als 

unannehmbar erscheinen lassen, und auf-
grund der begrifflichen Inkonsistenz - wird 
eine Reformulierung des Kantischen Frie-
denskonzepts nötig. Sie läuft - wie bei Höffe 

m histo-
rag vom 
n: Infor-

rungsprozesse wiederu
staatliche Souveranität 
Kant voraussetzt. 

Aufgrund solcher veränd
chen Bedingungen, die Ka

ma

chen soll. Die Prämissen, v
bei ausgeht, sind jedoch u
lichen Erfahrungen nicht 
möchte dies hier kurz im H
Punkte skizzieren. 

• Kant geht bei seiner K
der friedlichen Natur von
Diese optimistische Annahm
die Idee des National
werden, die in Zeitalt
Freiheitskriege heraufgef
risch-statistische Forschu
dem, daß demokratisch
nicht weniger Kriege füh
Regime. Allerdings habe
einen anderen Charakte
den Wunsch bestimmt, d
Ausbreitung nicht-auto
men zu fördern. 

• Auch in Bezug
vergemeinschaftende K
dels hat Kant sich aus h
irrt“. Er hatte noch nicht
kapitalistische Entwickl
auf eine doppelte Weise
Spannungen führen zu B
die äußere Politik wird i
nes kriegerischen Impe
Erst nach dem zweiten W
folge des Abbaus von 
men durch den S
Ökonomisierung der int
tik ein, von der sich K
pazifizierende Wirkung v
te. A
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- darauf hinaus, das Völkerrecht so zu insti-
tutionalisieren, „daß es die einzelnen Mit-
glieder bindet“: „Die Völkergemeinschaft 
muß ihre Mitglieder unter Androhungen von 
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